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Vorwort 

Mit Beginn des Jahres 1999 wurde in Europa eine Euro­
päische Währungsunion EWU geschaffen. In ihr haben sich 
zunächst elf Staaten der Europäischen Union zusammenge­
schlossen. Damit wurden elf nationale Währungen von einer 
einheitlichen Währung, dem Euro, abgelöst. Für die Stabilität 
dieser Währung sorgt die Europäische Zentralbank EZB. Die 
elf nationalen Zentralbanken, die zusammen mit der EZB das 
Europäische System der Zentralbanken ESZB bilden, beschrän­
ken sich weitgehend darauf, die vom EZB-Rat gefaßten 
Beschlüsse umzusetzen. 

Das Währungssystem in Europa ist damit grundlegend geän­
dert worden. Um sicherzustellen, daß das ESZB die Stabilität 
des Euro garantieren kann, mußten vom Europäischen Rat, den 
Staats- und Regierungschefs der EU, Rahmenbedingungen 
beschlossen werden. Das geschah vor allem im Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) und im 
Vertrag zur Europäischen Union (EU-Vertrag), der auch das 
Protokoll über die Satzung des ESZB und der EZB enthält. 
Diesen Rahmen zu schaffen, war Voraussetzung für eine erfolg­
reiche Geld- und Kreditpolitik in Europa. 

Mit den Vereinbarungen zur EWU ist ein wohldurchdachtes 
System von monetärem Ziel, Aufgaben, Befugnissen und Orga­
nisation entstanden. Darin muß man sich zurechtfinden. Das zu 
erleichtern, ist der Sinn dieses Kurzkommentars, der die ver­
traglichen Grundlagen der Europäischen Währungsunion aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht beleuchtet. Auch bei dieser Arbeit 
hat mich meine Frau, Dr. Ingeborg Köhler-Rieckenberg, wohl­
wollend und kritisch begleitet. 

Kronberg im Taunus, Januar 1999 Claus Köhler 
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A. Der Weg zur Europäischen Währungsunion 

I. Die Gründung der Europäischen Währungsunion 

Am 1. Januar 1999 haben sich elf der 15 Staaten der Euro­
päischen Union zu einer Währungsunion zusammengeschlossen. 
Mitglieder der Europäischen Währungsunion EWU sind Bel­
gien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxem­
burg, Österreich, die Niederlande, Portugal und Spanien. Vor­
erst nicht beigetreten sind die EU-Staaten Dänemark, Griechen­
land, Großbritannien und Schweden. 

Mit der Schaffung der EWU ist ein wesentliches Ziel des 
Integrationsprozesses in Europa erreicht worden, nämlich die 
"Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts­
und Währungsunion" (Art. 2 EGV). Ein solches Ziel zu errei­
chen verlangt Zeit. Man näherte sich ihm Schritt für Schritt in 
einem Prozeß von Fortschritten und Rückschlägen und erneuten 
Fortschritten. Dieser Prozeß nahm 47 Jahre in Anspruch. 

Die EWU umfaßt elf der 15 Mitgliedstaaten der EU. Damit 
wurde von Bestimmungen Gebrauch gemacht (Art. 11 - ex­
Art. 5 a - EGV), die es einer Mehrheit der Mitgliedstaaten 
(Art. 43 - ex-Art. K 15 EUV) gestatten, im Integrationsprozeß 
voranzuschreiten. Sie können zu diesem Zweck verstärkt 
zusammenarbeiten und die im EG-Vertrag vorgesehenen 
Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch nehmen. 

Die Integrationsbemühungen in Europa begannen 1952. 
Damals wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl EGKS, die Montanunion, gegründet. Man strebte an und 
verwirklichte einen gemeinsamen Markt für Kohle, Stahl, 
Eisenerz und Schrott. Gründungsmitglieder waren Belgien, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Nieder­
lande. 

Ein weiterer wesentlicher Integrationsschritt war die Unter­
zeichnung der sogenannten Römischen Verträge vom 25. März 
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1957 durch die sechs Montanunionsländer. Sie traten am 
1.1. 1958 in Kraft. Durch diese Verträge wurde eine Europäi­
sche Wirtschaftsgemeinschaft EWG geschaffen. Zur damaligen 
Zeit waren die internationalen wirtschaftlichen Transaktionen 
noch stark reguliert. So war es das Ziel der EWG "vier Freihei­
ten" zu verwirklichen: den freien Verkehr von Waren, Perso­
nen, Dienstleistungen und Kapital. 

Mit den Römischen Verträgen wurde ferner die Europäische 
Atomgemeinschaft EAG, Euratom, ins Leben gerufen. Sie über­
nahm die Kontrolle und Koordination bei der friedlichen Nut­
zung der Kernenergie und Kernforschung. Das betraf die Berei­
che Biologie, Medizin, Umweltschutz und Reaktorsicherheit. 

Diese drei europäischen Integrationsorganisationen wurden 
1967 durch einen Fusionsvertrag zusammengefaßt. Aus den 
Verträgen zur Gründung der EGKS, der EWG und der EAG 
wurde der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein­
schaft (EG-Vertrag) EGV. 

Im Jahre 1979 wurde ein Europäisches Währungssystem 
EWS geschaffen. Seine Hauptaufgabe war es, die Wechselkurse 
zwischen den Mitgliedsländern der EU möglichst konstant zu 
halten und übermäßige Wechselkurs schwankungen zu vermei­
den. Das System sah Paritäten zwischen den nationalen Wäh­
rungen und dem Währungskorb ECU (European Currency Unit) 
und damit feste Kurse zwischen den Währungen der Mitglieds­
länder vor. Diese festgelegten Kurse konnten von den Markt­
kursen überschritten oder unterschritten werden, jedoch nicht 
mehr als ursprünglich 2,5 %, später 15 % oberhalb und unter­
halb der Paritätskurse. Wurden die Höchst- oder Niedrigstkurse, 
d. h. die Interventionspunkte erreicht, mußten die betroffenen 
nationalen Zentralbanken unlimitiert intervenieren. 

Der nächste wesentliche Integrationsschritt war die Unter­
zeichnung der sogenannten Einheitlichen Europäischen Akte 
EEA am 28. Februar 1986. Die EU-Mitgliedsländer waren sich 
einig, daß die Gemeinschaft die erforderlichen Maßnahmen 
trifft, "um bis zum 31. Dezember 1992 ... den Binnenmarkt 
schrittweise zu verwirklichen" (Art. 13 EEA). Dieses Ziel 
wurde erreicht. 
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Die sich abzeichnende Vollendung des europäischen Binnen­
marktes veranlaßte die Mitgliedsländer am 7. Februar 1992, 
einen Vertrag über die Europäische Union EUV (Vertrag von 
Maastricht) zu unterzeichnen, der am 1. Januar 1993 in Kraft 
trat. Dieser Vertrag ging auf eine Initiative der Staatschefs 
zurück, die sie auf einer Konferenz in Maastricht im Dezember 
1991 ergriffen hatten. In diesem Vertrag wurden die EWU und 
die Politische Union vorangebracht, und zwar auf den Gebieten 
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik GASP sowie 
der Innen- und Rechtspolitik. Im Jahre 1997 wurde der EG­
Vertrag und der EU-Vertrag vor allem im Hinblick auf die 
Politische Union weiter ergänzt (Vertrag von Amsterdam). Es 
wurden Fortschritte erzielt in der Innen- und Rechtspolitik, der 
Außen- und Sicherheitspolitik, den institutionellen Reformen 
der EU, aber auch in der Sozial- und Beschäftigungspolitik. 

Die Europäische Gemeinschaft gewann im Laufe der Zeit 
zunehmend an Interesse. Weitere Staaten traten ihr bei. Zu den 
sechs Gründungsmitgliedern Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und den Niederlanden kamen 1973 Däne­
mark, Großbritannien und Irland, 1981 Griechenland, 1982 Por­
tugal und Spanien und schließlich 1995 Finnland, Österreich 
und Schweden. 

Wirtschaftlich sah der Vertrag von Maastricht vor allem die 
Schaffung einer Europäischen Währungsunion in drei Stufen 
vor: 

Die Stufe 1 begann am 1. 7.1990 und endete am 31.12.1993. 
In dieser ersten Stufe wurde die Koordinierung der Geldpolitik 
gefördert und das Europäische Währungssystem überwacht. Das 
geschah in einem Ausschuß der Zentralbankpräsidenten, der 
sich monatlich, meist in der Bank für Internationalen Zahlungs­
ausgleich in Basel, traf. "Eine zusätzliche Aufgabe erwuchs 
1992 aus dem vom Europäischen Rat erteilten Mandat, den 
Übergang in die zweite und dritte Stufe der WWU vorzuberei­
ten." (Ausschuß der Präsidenten (1993), S. 55). 

Die Stufe 2 begann am 1.1.1994 und endete am 31.12.1998. 
Zu Beginn dieser Stufe wurde das Europäische Währungsinsti­
tut EWI in Frankfurt a. M. gegründet und nahm seine Tätigkeit 
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